Veterinarmedizinische Universitat Wien Vetmed

Vizerektorat fur Lehre

Informationen zum Erlass von Studiengebihren

Liebe Studierende!

Anfang Janner 2009 sind die Anderungen des Universitatsgesetzes hinsichtlich der Befreiung
und Erlass von Studienbeitrdgen in Kraft getreten.

Zur Information finden Sie im Folgenden die Neuerungen zusammengefasst sowie die
wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten, damit Sie die auf Sie zutreffende Regelung in
Anspruch nehmen kénnen.

Grundsatzlich wurden die Studienbeitrage nicht abgeschafft, sondern eine Reihe von
Ausnhahmeregelungen geschaffen, die jeweils unterschiedlich behandelt werden! Wenn die
untenstehenden Bedingungen nicht auf Sie zutreffen, haben Sie weiterhin den Studienbeitrag in
der H6he von € 363,36 in der Zulassungsfrist zu entrichten (+10% in der Nachfrist)!

Ordentliche Studierende aus Osterreich, einem EU- oder EWR-Staat und Studierende, denen
Osterreich auf Grund eines volkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte fiir den Berufszugang
zu gewahren hat wie Inlanderinnen (z.B. Konventionsfliichtlinge) sind unter folgenden
Bedingungen vom Studienbeitrag befreit:

1. Studienbeitragsfreie Zeit in der Regelstudienzeit

Wenn Sie in der Regelstudienzeit (das ist die im Studienplan angegebene Semesterzahl) plus
zwei Toleranzsemester studieren, haben Sie nur den OH-Beitrag (derzeit: € 17,-) in der
Zulassungsfrist einzuzahlen.

Bei Diplomstudien zahlt der jeweilige Studienabschnitt, bei Studien, die nicht in Abschnitte
geteilt sind, die gesamte Studiendauer.

Wenn Sie einen Studienabschnitt in Regelstudienzeit abgeschlossen haben, kann in einem
anderen ein drittes Toleranzsemester in Anspruch genommen werden.

Zeiten des Prasenz- oder Zivildienstes wahrend der Studienzeit (!) werden in die Berechnung
der Regelstudienzeit nicht einberechnet.

Die Berechnung, ob die obigen Bestimmungen zutreffen und lhnen der Studienbeitrag daher
erlassen wird, wird von der Universitat selbst mittels eines Computerprogramms der TU Graz
durchgefuhrt.

2. Erlass des Studienbeitrages
Wenn die Regelstudienzeit plus zwei Toleranzsemester (bei Diplomstudien pro
Studienabschnitt) Gberschritten wurde, wird der Studienbeitrag in den folgenden Féllen dennoch

erlassen:

Behinderung des Studiums durch Krankheit fir zumindest zwei Monate im betreffenden
Semester (Nachweis: Bestatigung eines Facharztes; Vordruck);
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Behinderung des Studiums durch Schwangerschatft fiir zumindest zwei Monate im
betreffenden Semester (Nachweis: Bestatigung eines Facharztes; Vordruck);

Die Uberwiegende Betreuung von im eigenen Haushalt lebenden Kindern bis zum 7.
Lebensjahr bzw. bis zu einem spéateren Schuleintritt (Nachweis: eigener Meldezettel
und der des Kindes, die Geburtsurkunde und eine eidesstattliche Erklarung der/des
Studierenden, dass das Kind Giberwiegend von ihm/ihr betreut wird);

Berufstatigkeit bei einem Nachweis des Verdienstes von zumindest € 5.128,62 im
vorangegangenen Kalenderjahr (d.h.: 2008) (Nachweis: Einkommensteuerbescheid des
zustandigen Finanzamtes oder Dokument ,Daten des Steueraktes fir 2010%);
Studierenden mit einem Behinderungsgrad von zumindest 50% (Nachweis:
Behindertenausweis des Bundessozialamtes);

Prasenz- oder Zivildienst (Nachweis: Bestatigung des Militarkommandos bzw. der
Zivildienstserviceagentur);

Studienbeihilfenbezieher

Wie kénnen Sie die Befreiungen in Anspruch nehmen?

In der studienbeitragsfreien Zeit (Punkt 1) missen Sie im Normalfall nichts weiter tun, denn der
Zahlschein ist bereits aufgrund der Berechnungen richtig ausgestellt (nur OH-Beitrag oder OH-
Beitrag + Studienbeitrag).

Uberprifen Sie jedoch unbedingt in VetmedOnline (Visitenkarte = Studienbeitrag 2011W) den
vorgeschriebenen Betrag!

Fur den Erlass (Punkt 2) gilt folgendes Procedere:

Reichen Sie den Antrag auf Erlass moglichst am Anfang der Zulassungsfrist ein bevor Sie den
Studienbeitrag einzahlen. Bei positivem Bescheid ersparen Sie sich Hin- und Riickiber-
weisung!!!
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Formular ausfiillen und unterschreiben
(downloaden aus VetmedOnline)

\ 4
Beifligen der Nachweise

In Kopie (stichprobenartige Uberpriifung der Echtheit!)

Bei unrichtigen Angaben ist der doppelte Studienbeitrag zu zahlen (8§92 (6) UG2002)

\ 4
Ubersenden

an das Studienreferat der Vetmeduni Vienna (Post oder gescannt per E-Mail an

studienbeitragserlass@vetmeduni.ac.at)

Dokumentieren Sie lhre Sendung (Bestatigung iber Einschreiben, Sendebestatigung, ...)

und heben Sie den Nachweis auf!

Erlass?

Verstéandigung der Antrag-
stellerin/ des Antragstellers

Studienbeitrag +
OH-Beitrag ist
einzuzahlen!

Zusendung eines neuen
Zahlscheines mit OH-Beitrag

Ende der Einreichfrist im Wintersemester 2011: 31. Oktober 2011

Wir ersuchen um Verstandnis, dass telefonische Auskiinfte durch die zur Verfiigung stehende
Personalkapazitat nicht abgedeckt werden kénnen und die Erledigung der Antrage unnétig
hinauszégern wirden. Die Korrespondenz erfolgt daher ausschliel3lich iber Post oder E-Mail an
studienbeitragserlass@vetmeduni.ac.at!

Beachten Sie unbedingt:
Die Studienbeitragspflicht ist weiterhin gegeben! (siehe Einleitung)

Bezahlen Sie daher im Zweifelsfall den Studienbeitrag fristgerecht und in voller Hohe ein
(Nachfrist: +10%), damit lhre Zulassung aufrecht bleibt!

Falsch oder zu viel einbezahlte Studienbeitrdge werden in jedem Fall riickerstattet, wenn Sie
innerhalb von sechs Monaten ab der Bezahlung den Antrag auf Riickerstattung stellen!

P. Winter 12.7.2011

Informationen zum Erlass von Studiengebihren Stand: 12.07.2011
Seite 3/3



	Informationen zum Erlass von Studiengebühren
	1. Studienbeitragsfreie Zeit in der Regelstudienzeit
	2. Erlass des Studienbeitrages
	Wie können Sie die Befreiungen in Anspruch nehmen?
	Beachten Sie unbedingt:


